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Gravierende 
Mängel bei der 
Umsetzung
des Tierschutz-
rechts
Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich 
über ein durchaus strenges Tierschutzrecht, wenn-
gleich aus der Sicht des Tierschutzes auch hier-
zulande noch erhebliches Verbesserungspotenzial 
besteht. Ebenso entscheidend wie die Tierschutz-
bestimmungen selbst ist jedoch ihre konsequente 
Umsetzung. Gerade in diesem Bereich hapert es 
aber in vielen Kantonen.
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Auch im Tierschutzrecht gilt die 
Binsenweisheit, dass jedes Ge-
setz nur so gut ist, wie es letzt-

lich umgesetzt wird. Die Wirksamkeit 
der Vorschriften ist also nicht nur von 
ihrem Wortlaut abhängig, sondern vor 
allem auch von ihrer tatsächlichen An-
wendung in der Praxis. Und gerade hier 
zeigen sich gravierende Mängel, vor al-
lem wenn es um die Durchsetzung des 
strafrechtlichen Tierschutzes, das heisst 
um die Verfolgung und Ahndung von 
Tierquälereien und anderen Tierschutz-
delikten, geht.

Zahlenmässig hat sich der Vollzug des 
strafrechtlichen Tierschutzes in den 
letzten zehn Jahren allerdings stark ver-
bessert. Während 1990 in der ganzen 
Schweiz nur gerade 116 Strafverfahren 
wegen Tierschutzdelikten durchgeführt 
wurden, waren es 2000 bereits 325 und 
2010 sogar 1063. 2011 wurde mit 1246 
Verfahren ein neuer Höchstwert er-
reicht. Insgesamt werden Straftaten an 
Tieren heute also nachweislich viel häu-
figer anhand genommen, zur Anklage 
gebracht und geahndet als noch vor we-
nigen Jahren.

Hohe Dunkelziffer bei  
Tierschutzfällen

Diese Entwicklung ist unbestritten posi-
tiv; sie darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die vermutete Dunkelzif-
fer nicht untersuchter Tierschutzfälle 
nach wie vor enorm ist. Zudem lässt 
sich die beachtliche Zunahme der An-
zahl verfolgter Tierschutzdelikte in erster 
Linie auf die pflichtbewusste Strafver-
folgung einiger weniger Kantone – na-
mentlich Bern, St. Gallen, Zürich und 
Aargau – zurückführen. In etlichen an-
deren Kantonen (so etwa in Glarus, 
Genf, dem Wallis und der Innerschweiz) 
hat sich die Situation in den letzten Jah-
ren hingegen nur unwesentlich verbes-
sert. Die von der Stiftung für das Tier 
im Recht (TIR) auf der Grundlage ihrer 
Straffälle-Datenbank erstellten Jahres-
analysen der Schweizer Tierschutzstraf-
praxis belegen regelmässig, dass der 
Verfolgung von Tierschutzdelikten vie-
lerorts noch immer zu wenig Beachtung 
geschenkt wird. Die elektronische Fall-
sammlung mit mittlerweile rund 10 000 
registrierten Tierschutzstrafverfahren seit 

1982 ist auf www.tierimrecht.org eben-
so abrufbar wie die ausführlichen Jah-
resanalysen der TIR.

Verschiedene Ursachen  
für Vollzugsmängel

Das teilweise dramatische Vollzugsdefi-
zit hat vielfältige Gründe. Ein Haupt-
problem liegt darin, dass die zuständi-
gen Behörden von Straftaten an Tieren 
oftmals gar keine Kenntnis erlangen, 
weil sich diese im Verborgenen oder in 
den abgeschirmten Räumlichkeiten der 
Täter – die nicht selten mit den Haltern 
der betroffenen Tiere identisch sind – 
ereignen. Leider sehen allfällige Augen-
zeugen zudem häufig von einer Strafan-
zeige ab. 

Doch auch den Strafverfolgungsorga-
nen gemeldete oder von ihnen selbst 
festgestellte Taten werden längst nicht 
immer konsequent untersucht, obwohl 
dies bei sämtlichen Tierschutzdelikten 
von Amtes wegen – und nicht lediglich 
auf Antrag des Tierhalters hin – gesche-
hen müsste. Dennoch werden Verdachts-
momente im Rahmen der polizeilichen 
Ermittlung oder staatsanwaltschaftli-
chen Untersuchung vielfach nur ober-
flächlich oder überhaupt nicht geprüft. 
Den zuständigen Behörden mangelt es 
oftmals nicht nur an personellen und 
zeitlichen Kapazitäten, sondern auch an 
den nötigen Fachkenntnissen im Tier-

schutzrecht. Bisweilen fehlt ihnen je-
doch schlicht auch das Interesse an der 
Thematik. 

Konsequente Durchsetzung der 
Strafbestimmungen erforderlich

Einem konsequenten Tierschutzvollzug 
zuwider läuft auch die Praxis etlicher 
kantonaler Veterinärdienste, Gesetzes-
verstösse allein auf dem Verwaltungs-
weg oder im persönlichen Gespräch mit 
fehlbaren Tierhaltenden anzugehen, 
ohne sie einer parallelen Strafverfol-
gung zuzuführen – obschon sie hierzu 
klar verpflichtet wären. Zweifellos sind 
Administrativmittel (Bewilligungsent-
zug, Beschlagnahme, Tierhalteverbot 
etc.) für den unmittelbaren Tierschutz 
am wirkungsvollsten. In vielen Fällen 
kann damit auf Missstände sofort re-
agiert werden. Für die betroffenen Tiere 
sind entsprechende Massnahmen dar-
um unverzichtbar; sie ersetzen jedoch 
nicht eine angemessene Verfolgung be-
reits verübter Delikte (dasselbe gilt na-
türlich auch, wenn der fehlbare Tierhal-
ter mit Subventionskürzungen belegt 
wird). Bei Straftaten muss neben einem 
allfälligen verwaltungsrechtlichen Ver-
fahren zum direkten Schutz der Tiere 
stets auch ein strafrechtliches gegen den 
Täter geführt werden. Diese konsequen-
te Umsetzung der Strafbestimmungen 
dient nicht nur der Schärfung des ge-
sellschaftlichen Bewusstseins für einen 

respektvollen Umgang mit Tieren, son-
dern entfaltet auch eine starke Präven-
tivwirkung zur Verhinderung weiterer 
Tierschutzverstösse. 

Weitere Vollzugsmängel zeigen sich bei 
der Untersuchung und gerichtlichen 
Beurteilung von Tierschutzdelikten. 
Nicht selten sind die zuständigen Be-
hörden mit den einschlägigen Bestim-
mungen zu wenig vertraut, was eine 
teilweise sehr uneinheitliche Strafpraxis 
zur Folge hat. Gewisse Tatbestände wer-
den kaum je angewendet, andere sogar 
überhaupt nie. So ist bis anhin keine 
einzige Verurteilung wegen Qualzuch-
ten erfolgt, die – obwohl sie das gelten-
de Recht klar untersagt – in der Praxis 
immer noch alltäglich sind. Berüh-
rungsängste bestehen aber beispielswei-
se auch bei der Anwendung des Tier-
quälereiartikels im Pferdesport, bei der 
Umsetzung des Schutzes der Tierwürde 
oder beim Verbot von sexuellen Hand-
lungen mit Tieren (Zoophilie). Letztlich 
sind die ausgefällten Sanktionen oft-
mals viel zu mild, sodass sie weder dem 
Leiden der betroffenen Tiere gerecht 
werden noch einen abschreckenden Ef-
fekt auf den Täter und die Gesamtge-
sellschaft entfalten.

Dringender Handlungsbedarf

Im Vollzug des strafrechtlichen Tier-
schutzes besteht also nach wie vor drin-
gender Handlungsbedarf. Es kann nicht 
angehen, dass Tierschutzdelikte weiter-
hin bagatellisiert und statt der Opfer die 
Täter geschützt werden. Mancherorts 
hat der erforderliche Bewusstseinswan-
del mittlerweile zwar eingesetzt und 
sind klare Verbesserungen erkennbar. 
Zur Behebung des insgesamt noch im-
mer erheblichen Defizits bedarf es aber 
landesweit einer weiteren Sensibilisie-
rung für die Anliegen der Tiere und die 
Bedeutung des Rechts für deren Schutz. 
Tierquälereien sind keine Kavaliersde-
likte, sondern müssen in jedem Einzel-
fall konsequent und mit der gleichen 
Gewissenhaftigkeit verfolgt werden wie 
Straftaten gegen Leib und Leben von 
Menschen. Dies betrifft bereits die poli-
zeilichen Ermittlungen, die für die Be-
weissicherung und damit für das ganze 
Tierschutzstrafverfahren oftmals von 
entscheidender Bedeutung sind. Dassel-

be gilt natürlich auch für Strafanzeigen 
und Hinweise aus der Bevölkerung. 

Die zuständigen Behörden haben das 
Tierschutzstrafrecht aber nicht nur 
strikter, sondern auch klarer und ein-
heitlicher als bislang umzusetzen. Die 
korrekte Interpretation und Anwen-
dung der einschlägigen Bestimmungen 
setzt einiges an Fachwissen voraus. Um 
die neuralgischen Amtsstellen (Veterinär-
behörden, Polizei, Staatsanwaltschaften 
und Gerichte) mit engagierten und 
kompetenten Personen besetzen zu 
können, ist deren vertiefte Ausbildung 
im Tierschutz und Tierschutzrecht un-
verzichtbar. 

Ein wesentliches Problem für den Voll-
zug liegt zudem im Umstand, dass es in 

den allermeisten Kantonen an einer 
spezifischen Vertretung der Interessen 
der Tiere – die diese naturgemäss nicht 
selber wahrnehmen können – fehlt. 
Von der für das Strafverfahren funda-
mentalen Waffengleichheit zwischen 
Opfern und Tätern kann also keine 
Rede sein. Die Verantwortung für die 
Schaffung geeigneter Strukturen und 
Instrumente für die Durchsetzung des 
Tierschutzstrafrechts liegt bei den Kan-
tonen. Seit sich diese 2010 geschlossen 
gegen die schweizweite Einführung  
von Tieranwälten ausgesprochen haben, 
stehen sie umso mehr in der Pflicht, 
den Vollzug auf andere Weise sicherzu-
stellen.

Damit die an sich klaren Bestimmungen 
des strafrechtlichen Tierschutzes nicht 
lediglich toter Buchstabe bleiben, sind 
die aufgezeigten Mängel unverzüglich 
anzugehen. Alles andere widerspricht 
nicht nur dem Wortlaut und Sinn des 
Gesetzes, sondern auch dem dahinter 
stehenden unmissverständlichen Volks-
willen, wonach Tierquäler für ihre Taten 
angemessen zur Verantwortung zu zie-
hen sind.  <
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Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Die TIR ist eine gemeinnützige und unabhängige Tierschutzorganisation, die 
sich seit 1995 beharrlich für eine kontinuierliche Verbesserung der Mensch-
Tier-Beziehung engagiert. Schweizweit einzigartig fokussiert sie dabei vor allem 
auf juristische Aspekte. Um die Hebelwirkung des Rechts auszunutzen, erarbei-
tet die TIR solide Grundlagen für strenge Gesetze sowie ihren konsequenten 
Vollzug. Sie hilft so nicht nur in Einzelfällen, sondern generell und allen Tieren. 

Unter anderem hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass Tiere im Schweizer 
Recht nicht mehr als Sachen gelten und der Schutz ihrer Würde auf Verfassungs- 
und Gesetzes ebene verankert ist. Mit ihrer umfangreichen publizistischen  
Tätigkeit und ihrem breiten Dienstleistungsangebot hat sich die TIR in den  
letzten Jahren als Kompetenzzentrum für Fragen zum Tier in Recht, Ethik und 
Gesellschaft etabliert.

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)
www.tierimrecht.org
Spendenkonto PC 87-700700-7

Jedes Gesetz ist nur so gut, wie 
es letztlich umgesetzt wird. Dies 
gilt auch im Tierschutzrecht.

Tierschutzvergehen sind keine Kavaliers
delikte und gehören konsequent bestraft.
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